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beschließt:
z. Die Frucht, und Weingrundzinfe für das Jahr

1800 solle» dem Staat entweder in Natur oder

in Geld (und zwarleztern Falls nach dem Mittel-
meist der Früchte, so wie solche der §> 4. des

Gesetzes vom Dec, 99 über die Erhebung der

ausstehenden Grundzinse bestimmt), jedoch nach

ihrem vollen Gehalt, entrichtet werden.

2. Wo aber dergleichen Grundzinse bisher um einen

»och niedrigeren, als den eben erwähnten Schlag
an Geld entrichtet worden, soll es auch dieß Jahr
geschehen.

z. Die immerhin in fixen Geldpreisen entrichteten

Grund - und Bodenzinse, werden auch dieses Jahr
bezahlt wie bisher.

4. Eben dieses geschieht bey den bisher um fixe Geld-

preist angestztcn Krundzinsposten an kleinen Natu-
ralien. Wo aber dergleichen bisdahin in Natur
entrichtet wurden mag solches hingegen dieß Jahr,
nach der Wahl des Zinsmanns, entweder ebenfalls

in Natur oder um abgedachten, für andere der-

gleichen Posten geseztcn Geldpreis geschehen.

5. Diese in §§. 1 bis 4 angesezten Grundzinsposten

werden bis zum 10. Jcnner i8->> entrichtet; mit
Ausnahme solcher, für die eine spätere Entrichtungs-
art bereits in Uebung wäre.

6. Nicht bezahlt werden, sollen dergleichen Grund- und
Bodenzinse, die erweislich für Couceßioncn von Pri-
vilegien und Rechten, welche vermöge der Constitu-
tion und Gesttze aufgehoben find, oder willkürlich auf
neu urbar gemachte Grundstücke gelegt worden die

sich noch in der Hand des ersten Urbarmachcrs befin-

den, oder welche endlich auf Gütern haften, die

durch Naturwirkungen zu weiterer Bcpflanzung un-
tauglich geworden sind. Die Fors, folgt.

Zuschrift der sämtlichen Autoritäten des Ct.
Waidftätten an den gesetzgehenden Rath.

Bürger Gesetzgeber!
Zum erstenmal erscheinen wir mit vereinigten Em-

psindungen vor den Schranken der Gesetzgebung. Es

geschieht im Zusammenfluß unserer Freude über-die

frohen Erwartungen von dem Ereigmß des siebenten

Augusts, welches den Beyfall aller gutdenkenden Bür-
gcr in der Rücksicht verdient, weil nur dadurch das

Vaterland gerettet werden konnte, und weil dem allge.
meinen Ruf und der Ueberzeugung entgegen, alle gut-
stehe Versuche für die Erzwecknng dieser nöthigen und

heilsamen Maßregel, leichtsinnig abgewiesen worden sind.
Als freygeborne Waldstälter haben wir uns an keine
Complimente gewohnt, und als unglückliche Opfer der
Meynungen und Partheyen in den Tagen der Révolu-
tion, keinen Beruf hiezu gefühlt. Schmähen wollten wir
auch nicht. Wohin würde es uns geführt haben und'
wozu hätte es u^ geftommt? Wir harrten im Stillen
aus bessere Lage und der siebente August ist eingetreten;
wir nehmen ihn für die Morgenröthe der künftigen
Ruhelage an. Um so inniger und aufrichtiger sind
nun die Ausdrücke unserer frohen Gefühle und unserer
gerührten Herzen.

Unsere Erwaetungen sind groß, wie unsere Bedürft
nisse, ohne eben überspannt zu seyn.

Der würdige Präsident Finster hat die Linien der»
selben in seiner ersten Anrede scharf bezeichnet, und Euer
Dekret, das die Arbeiten Euers hohen Berufs orga-
nisirte, hat tu unsere Aussichten Licht und Leben ge-
bracht, und wird unsere Erwartungen von dem Ker»
der Repräsentation, wo sich Einsicht und Harmonie
der Kräfte mit reiner ungetheilter Vaterlandsliebe paaet,
rechtfertigen.

Eine Verfassung und die Herstellung der zu Grunde
gerichteten Finanzen, sind nun hauptfächlich und vor
allem andern unsere grossen Losungsworte. Die Idee
der Einheit ist in Waldstätten auf den Ruinen der
Unabhängigkeit, auf den Grabhügeln der Erschlagenen,
auf den Brandstätten ganzer Dörfer, auf den bleiche!»

Wangen verwaister Mütter und Töchter, und auf der
ernsten Stirne ausgeraubter Väter tiefund unausiöfch-
lieh eingegraben. Wozu diese Leichen und Hügel, und'
diese Asche und dieß Elend und dieses Zcrwürfniß,
wenn die Einheit nicht zum Grundgesetz unserer Ver-
fnssung werden sollte?

Die Vortheile der Einheit bey ruhigen Zeiten, wollen«

wir frühern Forschern nicht nachrechnen und nichts vom
dem Elend und dem Ansfchlag unftrer lezten unglückii»

Kriege erwähnen welche dem Mangel an Einheit zuge-

schrieben werden können.

Hieran bitten wir, daß Sie sich, Bürger Räthe,
beym Entwurf einer Verfassung erinnern, an eine Re-

gierungsform, welche auf fruchtbare Refnllate der

Erfahrung gegründet und auf unser Gut und Blut,
auf unsere gemeinsamen Bedürfnisse berechntt wird,
und das Urtheil der Nachwelt und unserer Kinder au5-'

halten kann.

Bey Herstellung der Finanzen bedenken Sie vorlausigl
der dermaligcn dringenden Bedürfnisse deS Staats,,
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der Quellen, die gedankenlos durch den heillosen Streich

einer falschen Spekulation gestopft wurden, die doch

eben so gerecht und billig als in Vergleicht»^ mit un-

ffcrm dermaligen Fmanzsystem leicht und erträglich si„d.

Wir meynen das ncmliche, was ein einsichtsvoller

Redner bey Eröffnung ihrer ersten Sitzung vermuthlich

sagen wollte: Es steht in Ihrer Gewalt, die dem Ei-

genthumsrecht so nachtheiligen Gesetze wieder in die

Bahn der Gerechtigkeit und Billigkeit jurückzuleiten,

die verderblichen tief in das Innere jeder Gemeinde

und jeder Haushaltung eingreissendcn gesetzlichen Ein-

richtungen zu vernichten, und die bürgerliche Freyheit

jedes Einzelnen auf sichere Grundfeste zu stützen.

Es ist Ihnen befchieden, das gut zü machen, was

Ihre Vorgänger gegen alle Idee der Gerechtigkeit und

gefunden Vernunft verstiessen.

Es ist Ihnen ausbehalten, dem Staat, den humanen

Einrichtungen unserer Vater, den schönen Anstalten für

Culiur des menschlichen Herzens und Geistes, der Geist-

lichkeit und den Partikularen ihre durch den ältesten

Genuß gerechtfertigten, in Erbe, Kaufe und Verkaufe

einbercehueten, durch die Gesetze, die Sitten, und jelbst

durch die religiöse Idee aller Zeiten anerkannte», eigen-

thümlichtM Fonds zurückzustellen, Die Wuth, die sich

an diese Quelle warf, lieferte einen auffallenden Pen-

dant zur rènommirlen Geschichte der Lanbes.Gememden

dieses Jahrhunderts: als der Vortheil des Güterbesitzcrö

zum Nachtheil des Kapitalisten ausschließlich ins Auge

genommen wurde, ward in einem Canton? der für das

Schooßkinb der ursprünglichen Freyheit sich hielt, der

Capitalwerth eines PfundS von auf ; hcrabgemehrt.

Unsere Väter ehrten diese heilige Schulden gegen verfehle-

dene Klöster gegen Euzelbcrg und Murbach und gegen

die Zehud - Herren dieser Zeit auf ihren Gutern. Sie
sind zum Theil durch Loskaus gerügt, zum Theil stehen

sie noch, und wurden bis zur Zeit der Revolution gewis-

s-nhast bezahlt. Als Folge der Loskaufung berechnen

wir noch eine Menge von lebenden Güllen, die in die

ehemaligen Kanzleyen der alten Regierungen flössen, und

versilbert oder verwandelt wurde».

Ihnen ist es aufbehalten unsere rechtlichen Fordern»-

gen aller Art unter den verschiedensten Beziehungen und

Verhältnissen wieder geltend zu machen und die Nach-

theile zu vergüten, die wir als Theile des Staats und

als Partikularen unter dem Vandalismus der frühern

Repräsentation zu leiden hatten. Ihnen ist es aufbehal-

ten, nachdem Sie dem System der Gerechtigkeit und

des Eigenthums wieder Werth und Leben gegeben haben,

den Vorschlag eines gemäßigten aber doch proportionir.
ten Maßstabs der Loskanftmg zu fanctionire».

Bürger Räihe! Wir mögen diese dringende Angele-

genhelt unter dem Gesichtspunkt eines Finanzsystcms oder

der Idee des Rechts betrachten, so fühlen wir uur zu

sehr, daß der Staat erst Pflichten uns auflegen kann,
wenn er unsere Ilechic sichert.

Indem wir im Vertrauen auf Sie, »eben unsern

frohen Empfindungen, unsepe Bedürfnisse und unsere

Erwartungen Ihnen aufdecken, dürfen Sie auf unsere

Opfer, so theuer sie sind zählen, wenn wir durch Sie,
Bürger Räthe, aufgefoderi, sie aufs Altar des Vater-
landes legen können.

Zug den l. Sept. 1800.
Folgen die Unterschriften aller Cantonsbcamten.

Bekannt m a ch u n g.
In der Amand. Königschen Buchhandlung in Strasburg

ist erschienen, und in alle» Buchhandlungen zu

haben;

blouveau bièìlonriairs kran^oi8 - allsmanck et allemanä-
krariirois à l'ulage äes 2 Nations. Linguième Lcki-

tion originale entièrement rekonclue et conliäera-
blsmsnt augmentes, cieux volumes gr. F. à 24l.lv.
cl s brunes.

Das gleiche Werk in 2 Bänden in gr. 4. im nem.
lichen Preis.

Mit Vergnügen kündiget die Verlagshandlung
die Vollendung dieses allgemein erwarteten französischen

Wörterbuchs hier an. Die genaue Erfüllung ihres

Vcrsvrechens, diesem Werk den möglichsten Grad der

Vollkommenheit zu geben, machte eine frühere Erfchei-

mmg des zweyte» Theils unmöglich. Es ist überflüßig,

die vielen wesentlichen Vorzüge hier anzuführen, welche

diese neue Ausgabe vor ihren Vorgängers als auch vor

vielen andern ähnlichen Wörterbüchern^hat, da ihre

innere Güte, welche sie durch die beträchtlichen Ver-
Mehrungen und Verbesserungen erhielt, als-àWb das

schöne Acuffece schon durch den feit einigen Monaten

im Publikum befindlichen ersten Theil bekannt ist.

In der nemlicheu Buchhandlung ist auch zuhaben:

Viâion. 6e l'âcaclemie kraucolke revu corrige et sug.

meurs par i'àcacleiule elle - même. Linguleme bell»

t.ion originale 2 Vol. en gr. 4. zo liv. äebrancs.

— le même in-lolio. 72 luv. cks brance.

Obige Artikel sino in Bern bey Gaudar und Leuen»

berger zu haben.



Van abonnîrt sich ie» I. ?l. Schâ in Bern, und ke,
«ttcn Postämrern.

X°sfZ î Daê Moiinemont fur 78 Nummern oder für ein Vier
tesiahr ist in Lern a Fr. »»d ausser ZZrrn vosifre»
e Franken. '

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Ufieri.

Montag / den 22 Sept. 1800. Zweytes Quartal. Den s Ergänzungstag VIII.

Grosser Rath, 7. Juli.
Fortsetzung.

Secretan. Man versichert uns, daß die italic
«ischen Caiuone verheert seyen / und um ihnen unser

Mitleiden zu äussrrn, schlägt man uns vor, die Ze-

henden in diesen Cantone» zahlen zu lasse», ungeachtet

hierdurch dem Staat nichts zu gut kommt. Was
denkt man denn mit den übrigen Staatsauflagen zu

mache» und wie sollen die StaatSbedürfuisse in diesen

Cantonen befriedigt werden? Man sprach von Verglei-

chungen mit den Nachbarcn; aber wenn wir die fürch-

terliche Last der Zrhmdcn diesen Bürgern wieder auf-

legen, werden dadurch diese Gegenden besonders an

uns abgeschlossen und vereinigt werden? Er ist im
Ganzen Tröschcns Meinung und stimmt für Tages,
ordmmg.

Escher. Der Witz von Trösch mag wohl lustig

seyn, abc? richtig ist er nicht. Eins der ersten Be-
dürinisse jener Gegenden ist die Auszahlung der nun
verfallenen Besoldungen der Geistlichen: denn jenes

Volk ist so sehr an seine Geistlichen anhängig und sieht

selbst die politischen Verhältnisse so ganz durch die

Augen derselben, daß die öffentliche Ruhe von der

Entrichtung jener heiligen Schuld abhängt. Ueberdem

find in jenen Cantonen viele milde. Stiftungen, die

nur durch die Stellung der Zehcnden bestehen können,
welche aber in diesem Augenblick von Armuth und

Druck, für die zahlreiche eigenthumslose Classe von Bür-
gern jener Cantone höchst wichtig sind, denn die Ein-
stellung dieser wohlthätigen Anstalten würde diese Bür.
gerklasse der grösten Hilflosigkeit preisgeben. Von Be-
ziehnng der ordentlichen Auflagen in diesen alles baaren
Geldes entblößten Cantonen kann keine Rede seyn,
Mld das übrige Helvetica ist ebenfalls nicht im Stand

grosse Summen in jene Gegenden hinüber zu werfen;
was bleibt uns also übrig, als die Vollziehung auszu-

fodern, in Rücksicht der gegenwärtigen innern und äus-

fern Verhältnisse der italienischen Cantone, in den-

selben diejenigen Auflagen zu beziehen, die sie den Um-
stamen angemessen hält. Hierauf trage ich bestimmt

an, und bemerke denjenigen Mitgliedern, die glauben
die Vollziehung hätte uns hierüber nicht anfragen sol-

len, daß bey der jetzigen Meinung gegen die Vollzie-
hung, in dieser Versammlung gewiß ein lebhaftes Ge«

schrey entstanden wäre, wenn sie von sich aus die Be-
Ziehung der Zehenden anbefohlen hätte.

Fierz stimmt ganz Eschers Meinung bey.

Guter hält das Zehndenabschaffungs-Eesttz immer
noch für einen 8à mortals: auch ungeachtet seiner

Liebe für die Einheit, will er doch nicht für alle Füße

gleiche Schuhe machen. Doch aber möchte er jczt
die Zehenden nicht wieder einführe» ; und wenn sie auch

schon für ein Trinkgeld losgegeben wurden, so kann

erst nach dem Frieden hiervon gesprochen werden: er

findet Esthers Antrag sehr klug und warnt überhaupt

vor allgemeinen Auflaggesttzen, weil gerade z.B. die

Bergcantone wegen der Verbindung des Weinhandels
mit dem Käsehandel nicht den Weinzöllen unterworfen
werden können.

Koch. Das Schicksal der italienischen Cantone

hängt davon ab, daß jezt keine Art von Unruhe in
denselben bewirkt werde, und besonders nicht durch

Maßregeln, die von der helvetischen Regierung her-

kommen. Man behauptet, die Entrichtung der Zehn-
den in den italienischen Cantonen werde dieselben nicht
sehr an uns anhänglich machen; allein diests komm

auf den Gesichtspunkt an: wenn ein Volk in der Unt
terhaltung der Geistlichen die Sicherung seiner Religion
und in der Entrichtung der Zehenden an die milden



Stiftungen, die Fortdauer derselben ficht, so wird
dieser Antrag der Vollziehung in Verbindung mit dem

Bericht Zfchokres über die Lage der dortigen Gegen-

den, nicht mehr so unpolitisch und ungereimt vvrkom-

men, denn wir müssen den Geist des Volks nicht aus

abstracten Begriffen herleiten. Auch die Einwendung
fällt, daß der Staat nichts beziehe, denn der Staat
ist schuldig zu bezahlen; wenn alfs durch die Zehnden
diese Schuld entrichtet wird, so hat der Staat freylich
etwas bezogen: ich stimme Eschern bey.

Dieser Antrag wird angenommen.
Guter. Es ist beschlossen, daß alle Schriften, die

auf den von B. Laharpe eingesandten Brief Moussons an

B. Jenner Bezug haben, dem Cantonsgertcht zugesandt

werden. Hier ist mir die Erklärung derjenigen Bür-
ger zugekommen, durch die Laharpe jenen Brief erhalten

hat ; ich fodere also Mittheilung desselben an den Nich-

ter, und erkläre daß die gewaltthätige Behandlung
Laharpes von der Regierung, Schuld an der jetzigen

Lage dieses Geschäfts ist: denn Laharpe ist allen Ge-

sitzen und der Verfassung zuwider, arretirt und seine

Schriften gewaltthätig weggenommen worden. Dieses
alles aber ist Folge des unglücklichen 7. Jenncrs, in
welchem die Verfassung, die Gesetze, und die heiligste

Gerechtigkeit, den Privatleidenschaften, dem Haß und

dem Parthcygcist zum Opfer werden mußten. (Grosser

Lerm von Unterstützung und zur Ordnung ruffen.
Sobald man aber Laharpe die Versicherung geben

wird, ihn nnr gesetzlich zu behandeln, so wird er sich

vor dem Richter stellen.

Escher. Wir haben diesen ganzen Gegenstand

zur Beurtheilung dem Cantonsgericht von Bern überge-

den, und also können wir durchaus nichts, das hierauf
Bezug hat, annehmen, sondern müssen über solche Mit-
theilen,gen zur Tagesordnung gehen. Was die Beschul-

digungen Suters gegen die Vollziehung betrifft, so sind

diese eben so ungereimt als ungerecht: die Verfassung
und die Gesetze machen es der Regierung zur Pflicht,
Menschen zu arretiren und vor dem Richter zu weisen,

gegen die Anzeige von Verschwörung da find : u^id zur
Entwicklung der Anzeigen ist die Jubeschlagnchmung ihreì
Papiere erfoderlich. Was endlich Suters ewige Aus-
fälle gegen den 7. Jenner anbelangt so wird sein Ge-

schrey das helvetische Volk nie vergessen machen, daß

an diesem Tag eine Regierung gestürzt wurde, die viele

Dutzend unschuldige Bürger ihren Familien entriß, und
sie ohne irgend eine Beurtheilung in den scheußlichen
Kerkern, von Arburg, beynahe zu Grunde gehen ließ,

und eben so wenig wird das helvetische Volk Suters
Geschrey wegen aufhören den siebenten Jenner als den

Tag zu segnen, an welchem eine Regierung abgeschaft

wurde, welche Helvetica immer in einen Krieg zu
verwickeln suchte, der dem Geist des Volks und unsrer
Lage zuwider ist, und wie das leztjährige Beyspiel be-

wies, zu nichts diente, als die Republik dem Aufruhr
und Bürgerkrieg preiszugeben und im Rücken der Fran-
ken die schrecklichste Anarchie bildete, die als Diversion
der Coalition vortheilhast war, und die man behanp«

tcte mit unsern Milchen zu Grunde richten zu wolle».
Nein, immer wird jeder hellsehende Helvetier den 7.
Jenner segnen!

Billeler. Die aufgehobnen Bürger, von denen

Esther spricht, wurden von mir als damaligem Com-
missär in Wädenschwyl und Rapperschwyl in Verhaft
gesezt, und dort menschlich behandelt: der Regierung
unbewußt kamen sie auf Arburg : sobald die Regierung
dieses erfuhr, sandte sie mich ab, um dieselben sogleich

frcyznlassen: diese Erklärung war ich dem vorigen Di-
rektorium auf Eschers Aeusserungen hin schuldig.

Suter wünscht, daß Eschcr endlich seinen Haß
fahren lasse, der demjenigen eines Obcrpriesters gleich

ist, dem sein Schlachtopfer entwischt ist.

Schlu m pf stimmt auch, daß Surer diese Schrift
selbst an den Richter übergebe und erklärt, daß er

Laharpe für unschuldig gehalten haben würde, wenn
nicht Guter selbst gesagt halte, er habe Laharpes De-
mißionsbegehrcn im Sack, auf den Fall hin daß das

Direktorium wieder hergestellt würde.

Der Präsident fodert, daß nichts aus den geheimen

Sitzungen bekannt gemacht werde.

Man geht mit 40 Stimmen gegen go über Suters
Antrag zur Tagesordnung.

Der Senat theilt den Entwurf der neuen Versas-

sung mil.
Cu st or freut sich über den Eifer des Senats: er

fodert den Druck in beyden Sprachen und daß derselbe

8 Tage nachher behandelt werde.

Huber fodert Verweisung an eine Commißion,
die in 6 Monaten ein Gutachten vorlege.

Baccio fodert Uebcrsetzung ins Italienische.
Der Druck und die Uebersitzung werden beschlossen.

Der Senat verwirft den Beschluß über die Polizey

der Fleischer, welcher an die Commißion zurückgcwie-

sin wird.
Es wird eine Zuschrift von Laharpe, datirt von

Verrieres in der Grafschaft Neuenburg,, verlesen,



515 "
worin er gegen die wider ihn genommenen Maßnahmen

protestier, und nur vom lcmamseh'en Cantonsgcricht

beurtheilt werben will,

Secrelan. Ein Bürger ist unglücklich, meinen

Gefühlen zufolge, durch die Mißfchritte der Regierung.

Laharpe ist schon durch unfern Beschluß in Rücksicht

des eingesandten Briefs hart behandelt worden, aber

diesem zuwider ist er noch härter behandelt worden,

und sollte vor einen Richter geführt werden, der nicht

der seinige ist. Aber die Sache ist richterlich und

muß richterlich bleiben, also können wir über diesen Ruf
der Unschuld nichts anders verfügen als ihn auch noch

dein Senat mittheilen, in der sichern Erwartung, daß

zulezt die Leidenschaften wider diesen Bürger erlöschen

und die Wahrheit hell an den Tag kommen wird.

Koch. Laharpe muß behandelt werden wie jeder

ädere Bürger: sein Brief ist eine Auffoderung, die

Verschwörung, die er entdeckt haben will, zu unter-

drücken: die beschuldigten Bürger aber sind innere und

auswärtige Beamte, mit denen nicht ge,paßt werden

darf: zu diesem kommt die Resignationsacte Laharves

auf die erwartete Wiedereinsetzung ins Direktorium,
die doch wahrlich zeigt, daß hierunter etwas stecke,

welches sorgfältige Untersuchung bedürfe, und also war
die Maßregel, die gegen Laharpe gleich wie gegen

Mousson genommen wurde, nicht so tyrannisch wie

man schreyt, lleberdem hat die Vollziehung das Recht
im Fall von angesponnenen Complotten, die noch neben

den berührten Umständen durch andere Ereignisse be-

wiesen wurden, einzelne Bürger zu arretieren: dieß

weiß ja Laharpe nur zu sehr aus eigner Erfahrung,
und in Folge dieses Rechts ward er arretiert; und

da eine Sache nicht an zwey Orten zugleich beurtheilt
werden kann, so wurde er herbevnfen und zwar unter
Bedeckung, welche, wie der Erfolg nur zu gut bewies,

nicht übeisiüßig, sondern nicht einmal hinlänglich war:
wo sind also die Ungerechtigkeiten gegen Laharpe, über

die man sich beständig erhebt und laut schreyt, ohne auch

nur ecke erwecken zu können? Kurz, dicke ganze Gc-
schichte gehört nicht mehr uns zur Beurtheilung zu und

also gehe man zur Tagesordnung.
C a r rard. Wir sollen uns nur an VaS lczte Er-

eigniß dieser unglücklichem Geschichte halten und also

entsteht die Frage: konnte Laharpe in Lausanne arre-
ticrt werden? ja; aber hingegen konnte er nicht ans
Bern berufen werden; auch geschah dieß nicht ans Be-
fthl der Vollziehung: die Constitution und die Gesetze

erlauben lischt, daß, ein Bürger seinem natürlichen Rich.

i tcr entzogen werden; wenn aber die gleiche Sache all

eurem andern Ort behandelt wird so sollte dieser

Richter den andern Richter mn die Auslieferung an-

suchen und dieses ist nicht geschehen; und was man

als im vorigen Jahr geschehen anzeigt, berechtigt nie

zu gleicher Ungerechtigkeit. Man weise also diese Klag-
sehnst an die Behörde, über die er sich klagt, nemlich

an die Vollziehung, welche die Sache in ihr gehöriges,

Gleis zurücksetzen wird.
Dieser lezte Antrag wird angenommen.

Grosser Rath, 8. Juli.
Präsident: Cartier.

Die Gemeinden Höchstetten, Biglen, Walkringen?
Signan und Eggiwyl im Canton Bern, lintcrstüzt von

vielen andern Gemeinden des Cantons Bern, kommen

neuerdings wider das Gesetz über Entrichtung der Pre-
mizcn und wider die Bctreibungsart derselben durch

Militärepecution ein.

Cartier. Die Abgeordneten dieser Gemeindcm

haben mir selbst angezeigt, daß sie mit einigen etwas

zu starken Ausdrücken der Bittschrift, unzufrieden sind'

und bitten, nur die Sache selbst zu untersuchen: zu-
gleich äusserten sie sich, daß, wenn sie die Znstcherung
erhalten würden, daß in Zukunft diese Premitzen nicht
mehr cingefodert werden sollen, sie sich sogleich zur

Vollziehung verfügen werden mit der Anzeige, diesel- >

ben für diesesmal noch entrichten zu wollen. Mam
nehme also in dieser Berathung hierauf Rücksicht.

Ackermann Host, daß diese Erklärung die Ver-
sammlung beruhigen werde: er billigt zwar die Art
nicht, wie diese Bürger sich der Erfüllung unsers Ge-

sttzes widersetzen, allein anderseits ist's doch auch sicher,

daß wenn wir die Premitzen i» ihrem ganzen Umfang
gekannt hätten, wir nicht ihre Entrichtung anbefohlen,
haben würden; auch hätte die Eammißien über Be-
soldung der Geistlichen schon lange rappoeliren sollen,,
so wäre diese Schwierigkeit nicht entstanden: in Rück-
stcht der künftig zu entrichtenden Premitzen sodert eck

Niedersttznng einer Commißion.
K n h n. Nicht bald hat mich eine Bittschrift mit

so viel Unwillen erfüllt als die gegenwärtige, theils
ihres Inhalts wegen, theils der Personen wegen, die
sie eingaben. In den östlichen Cantonen, die unter
dem Druck des Kriegs beynahe erliegen, werden viele
Geistliche von den Gemeinden ganz besoldet und doch-

erschien noch keine Einwendung aus jenen Gegenden;
diese Bürger nennen sich patriotische Bürger, allein-
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nur die, die sich den Gesetzen pünktlich unterwerfen,
sind ächtpatriotische Bürger; die übrigen, hcissen sie

wie sie wollen, find schlechte Bürger. Das Gesetz

selbst bestimmt, daß diese Premitzen nur bis zur Bc-
stimmung einer andern Bcsoldungsart der Geistlichen

dauren sollen, und daß wir dicjè noch nicht bestimm-

ten, ist den Umständen der Republik zuzuschreiben.

« Was ist nun aber zu thun? ich halte es der Würde
der Representation zuwider, in den Gegenstand einer

Bittschrift einzutreten, die nicht bloß Einwendungen

gegen ei» Gesetz macht, sondern desien Vollziehung
versagt und sich bestimmt dagegen auflehnt, folglich

von Aufrührern herrührt: ich trage auf Tagesordnung
und Mittheilung der Bittschrift an die Vollziehung

an, und zeige noch d.r Versammlung an, daß diese

Abgeordneten gesie n beym fränkischen Gesandten wa-

ren, und da ganz andere Erklärungen machten als die-

jenigen sind, die sie uns hcuce vortragen ließen.

Kilchmann respectirt das Gesetz als Gesetz und

mißbilligt diese Bittsteller, aber eben so sehr die Voll.
Ziehung bey ihrem Benehmen, und diesen Pfarrer, der

eine solche Abgabe bey seinem übrigen starken Einkom-

men auf diese Art eintreiben läßt. Vor einigen Ta-

gen ist eine Bittschrift von der Geistlichkeit von Zürich

eingekommen, die noch weit stärkere Ausdrücke enthält
als diese und doch erhob sich niemand dagegen; und

diejenigen Mitglieder, die.jezt diese etwas groben Bau-
rmausdrücke mißbilligen, scheinen jene zu billigen:
wo ist also die Glci-hheit? Wenn in einigen Gegenden

die Pfarrer von ihren Gemeinden ganz bezahlt werden,

so ist dieß sehr schön, und bald wird dieses in ganz

Helvetien eingeführt werden müssen: ich stimme üdri-

gens ganz Ackermann bey.

Hem meler. Das Gesetz ist nach reifer Bcra-
thung genommen würden und enthält daher auch einen

Artikel, der dasselbe für provisorisch erklärt. Aber

wir haben nicht alle Fälle vorausgesehen, sonst würden

wir die Premitzen den sonst schon reichen Pfründen

nicht beybehalten haben, und ich mißbillige die Fode.

rung des Pfarrers von Höchstelten wie die dieser Ge-

meinde: ich stimme also auch zur Verweisung dieser

Bittschrift an die Vollziehung, fodere aber, daß die

Commißion über Pfarrbesoldung in 4 Wochen ein -Gut-

achten vorlege, weil hierüber die ungerechteste Ungleich-

heit statt hat, und meist nur die Pfarrer mit dickem

Wanst besoldet, die übrige» aber im Mangel gelassen

werden.

Custor will wegen der Erklärung, die der B.
Präsident im Namen der Abgeordneten der Verfamm.
lung machte, in die Bittschrift nur in Rücksicht der
Folgen untreren. Dec Name macht nichis zur Sache,
und eben so wenig das Alter einer Schuld; auch ist
eine solche gleich rechtlich, wenn schon der Anspreche?
derselben reich ist. Er keimt eine Gegend, wo der
Sigrist die Ecsiling^bezieht, und also kann man nicht
sagen, daß dieselben nur unter dem Anshcn der Be-
zicher bestehen können. DaS Benehmen der Vvllzie-
hung in diesem Geschäft ist in der Constitution ganz
gegründet und also weise man die Sache in Beziehung
der künftigen Jahre an eine Commißion.

Carmintran. Wäre nicht böser Wille zur
Weigerung der Zahlung hiezu kommen und unterhalten
worden, so wäre dieses Geschäft schon lange berichtigt :
es ist hier also nicht um den Grund dieses Geschäfts,
sondern um das Ansehen des Gesetzes und die Ruhe
und Ordnung in der ganzen Republik zu thun.
Es ist wirkliche hartnäckige aufrührische Widersetzlichkeit
da, die nicht geduldet werden darfund die ihn mit Un«

willen erfüllt, besonders da dieselbe vo» einer reichen
Gemeinde herrührt, die viel durch Abschaffung der
Zehendcn und Grundzinse gewonnen hat: er stimmt
also Kühn bey.

Fierz war auch unwillig über diese Bittschrift,
doch ist er zum Theil durch die Anzeige des Präsidenten

befriedigt. Als wir das Gesetz gaben, behauptete

man, die Pfarrer im Canton Bern seyen ohne die

Premitzen unbesoldet, allein aus der Bittschrift erhellet
das Gegentheil: doch das Gesetz ist da und muß also

vollzogen werden: aber die Beziehungsart, die man
dabey anwandte, ist grausam und gesetzwidrig, indem
ein Gesetz vorhanden ist, welches die Art der Eintrei«
bung der Abgaben bestimmt und dieses ist nicht beob-

achtet worden, daher ist er Ackermanns Meinung.

Graf. Mir scheint, diese Bürger sind übel be-

rathen und zwar durch Leute, die Unordnung zu be.

wirken suchten und sie fürchterlich irre führten: in
seiner Gegend sind 26 Gemeinden, die ihre Pfarrer
ganz besolden und nicht dawider murren: wenn uns
die Republik und die Ordnung lieb ist, so müssen wir
über diese Bittschrift zur Tagesordnung gehen, sonK

sind wir der Anarchie preisgegeben.

(Die F»rts. folgt.)
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